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Zum Tabakmonopol.
Die Diskussion über das Tabakmonopol istnicht neu; schon seit Jahren wurde dieses

genannt, wenn von der Finanzierung einer
staatlichen Alters- und Invalidenversicherung
gesprochen wurde, ja, es galt als ausgemacht, dass
es nur diesem Zwecke dienen solle.

Nun ist der Krieg gekommen und hat die
frWmanzwirtschaft des Bundes, deren Basisdie /olle sind, auf den Kopf gestellt. Die
Mobilisation erforderte bis Ende Dezember 191 fi
500,000,000 F, Die Defizite der S?aa^chnung
belaufen sich für die gleiche Zeit auf 125,000,000Franken. Die laufenden Mobilisationskosten
erfordern eine monatliche Ausgabe von 15,000,000b ranken. Dauert der Krieg noch das ganze Jahr
an so werden wir nicht mehr sehr weit von einerSchuldenlast von einer Milliarde Franken ent-

} «n1^d^enr7erzin8un^ allein alljährlichrund 50,000,000 Fr. erfordern würde.
Dass unter diesen Umständen nach neuenbteuerobjekten und Vermehrung anderer

Einnahmen Umschau gehalten wurde, ist wohl
selbstverständlich.

Der Bundesrat hat ein regelrechtes
Steuerprogramm aufgestellt, in dem vorgeschlagen wer-n\hdie Einführung von Stempelabgaben auf
Ireschaitsurkunden, wie Wertpapieren, Wech-
Sr? \Yei;sicherungsquittungen und bestimmten
brachtdokumenten; 2. die Errichtung des
Tabakmonopols; 3. die Ausdehnung des
Alkoholmonopols auf die Sorten « gebrannte Wasser »,die bisher vom Monopol ausgenommen waren;4. die Umgestaltung der Militärpflichtersatz-
steuer; 5. eine zweite Kriegssteuer. Der Bundesrat

berechnet das Erträgnis aller dieser Steuern
und Monopole mit Ausschluss der Kriegssteuerauf 36,400,000 Fr., das Erträgnis der Kriegssteuer

auf zirka 60,000,000 Fr.
Die Defizite im Bundeshaushalt sollen da¬

neben herabgemindert werden durch Erhöbungder Post und Eisenbahnfahrtaxen, die zum Teil
schon durchgeführt, zum Teil in Durchführung
begriffen sind.

In einer Botschaft vom 2. März 1917 wendet
sich nun der Bundesrat an die Bundesversammlung,

um die Einführung des Tabakmonopols
oder vielmehr die Abänderung der Bundesverfassung

in dem Sinne zu verlangen, dass die
Einfuhrung des Monopols ermöglicht wird.

Der Bundesrat rühmt in seiner Botschaft die
gerechte und billige Verteilung der Lasten, die
durch die Verwirklichung seiner Pläne erreicht
werde. Es werde vorzugsweise der Besitz und
der sich bildende Besitz getroffen. Die Besteuerung

des Alkohols empfehle sich vom Standpunkt
der persönlichen und sozialen Hygiene und vom
Standpunkt des Fiskus aus. Jedenfalls spielen
aber die moralischen Erwägungen gerade
gegenwärtig eine ausserordentlich geringe Eolle. Dem
Bundesrat ist es doch nur darum zu tun, aus dem
Alkoholmonopol weitere 3 Millionen
herauszuquetschen und nicht darum, den Konsum
einzuschränken.

Was über den Alkohol als Steuerobjekt
gesagt wird, ist aber immerhin noch zurückhaltend
gegenüber dem Loblied, das dem Tabak als
geradezu ideale Steuerquelle gesungen wird. Der
Tabak sei ein Luxus- oder, wenn man wolle, ein
Phantasieartikel. Bei einem Tabakmonopol
gelinge es weit besser als bei irgendeiner andern
Steuerform, nach Abstufung des Wertes den
Tabak der Reichen stärker heranzuziehen als
den der Armen.

Die starke Begehrlichkeit nach Tabak in
Verbindung mit seiner Entbehrlichkeit, jaSchädlichkeit bilden die Grundlage zu seiner
grossen Eignung als Steuerobjekt. Wer eine
Tabaksteuer zu hoch finde, könne sich ohne Schaden,

ja zu seinem Nutzen, von ihr befreien,
indem er den Tabakgenuss aufgebe.
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